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Am 15. Juli 2010 wurde eine Äberarbeitete Fassung der vatikanischen Vorschriften Äber die kirchenstra-
fenmÅÇige Abwicklung von "schwerwiegenden Delikten" erlassen, die die Vorschriften von 2001 ersetzten. 
Der Unterschied liegt darin, dass einige bisher durch andere Bestimmungen geregelte religiÉse Untaten in 
diese Bestimmungen eingegliedert wurden (der Abschnitt Äber Ketzerei und Glaubensabfall und die Pries-
terweihe von Frauen) und im Bereich KinderschÅndungen die VerjÅhrungsfrist angehoben und der Delikt 
"Kinderpornographie" angefÄgt wurde. Die wesentlichen Punkte blieben unverÅndert, eine Anzeigepflicht 
von kirchlichen Stellen bei den staatlichen BehÉrden wurde nicht festgelegt, die Pflicht zur Geheimhaltung 
(Art. 30, Ñ1) nicht aufgehoben. Das Vertuschen bleibt somit weiterhin mÉglich. In kirchlichen Verfahren 
kÉnnen nur Disziplinarstrafen oder religiÉse Strafen (bis zur Exkommunikation) verhÅngt werden. Ketzer 
und Glaubensabfaller werden schon lÅnger nimmer verbrannt, fÄr KinderschÅnder bleiben weltliche Ge-
richte weiterhin keine verpflichtende MaÇnahme.
Hier der Text, der die bisherige Vorschrift "De Delictis Gravioribus" ersetzt.

ÄNormae de gravioribus delictisÅ 
(Normen Çber schwerwiegendere Delikte)

Erster Teil
Substantielle Normen
Art. 1
Ä 1. Die Kongregation fÅr die Glaubenslehre behandelt gemÇÉ Art. 52 der Apostolischen Konstitution Pastor Bo-
nus Straftaten gegen den Glauben und schwerwiegendere Straftaten gegen die Sitten und solche, die bei der Feier 
der Sakramente begangen werden, um gegebenenfalls nach MaÉgabe des allgemeinen oder des besonderen Rechts 
kanonische Strafen festzustellen oder zu verhÇngen, unbeschadet der ZustÇndigkeit der Apostolischen PÑnitentia-
rie und der Geltung der Ordnung fÅr die LehrÅberprÅfung.
Ä 2. Bei den in Ä 1 genannten Straftaten hat die Kongregation fÅr die Glaubenslehre das Recht, im Auftrag des 
Papstes die KardinÇle, die Patriarchen, die Gesandten des Apostolischen Stuhls, die BischÑfe und andere natÅrli-
che Personen zu richten, die in can. 1405 Ä 3 des Kodex des kanonischen Rechts und in can. 1061 des Kodex der 
Kanones der orientalischen Kirchen genannt werden.
Ä 3. Die Kongregation fÅr die Glaubenslehre behandelt die ihr nach Ä 1 vorbehaltenen Straftaten gemÇÉ den fol-
genden Artikeln.

Art. 2
Ä 1. Die in Art. 1 genannten Straftaten gegen den Glauben sind HÇresie, Apostasie und Schisma gemÇÉ cann. 751 
und 1364 des Kodex des kanonischen Rechts und cann. 1436 Ä 1 und 1437 des Kodex der Kanones der orientali-
schen Kirchen.
Ä 2. In den FÇllen, die in Ä 1 erwÇhnt sind, steht es dem Ordinarius bzw. dem Hierarchen zu, nach MaÉgabe des 
Rechts die als Tatstrafe eingetretene Exkommunikation gegebenenfalls aufzuheben oder einen Strafprozess in ers-
ter Instanz oder per Dekret auf dem Verwaltungsweg durchzufÅhren, unbeschadet des Rechts, an die Kongregati-
on fÅr die Glaubenslehre zu appellieren bzw. zu rekurrieren.

Art. 3
Ä 1. Die der Kongregation fÅr die Glaubenslehre vorbehaltenen schwerwiegenderen Straftaten gegen die Heilig-
keit des eucharistischen Opfers und Sakraments sind:
1Ö Das Entwenden oder ZurÅckbehalten in sakrilegischer Absicht oder das Wegwerfen der konsekrierten Gestal-
ten nach can. 1367 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1442 des Kodex der Kanones der orientalischen 
Kirchen.
2Ö Der Versuch, das eucharistische Opfer zu feiern gemÇÉ can. 1378 Ä 2, 1o des Kodex des kanonischen Rechts.
3Ö Das VortÇuschen der Feier des eucharistischen Opfers nach can. 1379 des Kodex des kanonischen Rechts und 
can. 1443 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen.
4Ö Die in can. 908 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 702 des Kodex der Kanones der orientalischen 
Kirchen verbotene Konzelebration, von der in can. 1365 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1440 des 
Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen die Rede ist, zusammen mit AmtstrÇgern von kirchlichen Gemein-
schaften, welche die apostolische Sukzession nicht besitzen und die sakramentale WÅrde der Priesterweihe nicht 
kennen.
Ä 2. Der Kongregation fÅr die Glaubenslehre ist auch die Straftat vorbehalten, die in der in sakrilegischer Absicht 
erfolgten Konsekration einer oder beider Gestalten innerhalb oder auÉerhalb der Eucharistiefeier besteht. Wer die-
se Straftat begeht, soll je nach Schwere des Verbrechens bestraft werden, die Entlassung oder Absetzung nicht 
ausgeschlossen.
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Art. 4
Ä 1. Die der Kongregation fÅr die Glaubenslehre vorbehaltenen schwerwiegenderen Straftaten gegen die Heilig-
keit des BuÉsakraments sind:
1Ö Die Lossprechung des Mitschuldigen an einer SÅnde gegen das sechste Gebot nach can. 1378 Ä 1 des Kodex 
des kanonischen Rechts und can. 1457 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen.
2Ö Der Versuch der sakramentalen Lossprechung oder das verbotene HÑren der Beichte nach can. 1378 Ä 2, 2o des 
Kodex des kanonischen Rechts.
3Ö Das VortÇuschen der sakramentalen Lossprechung nach can. 1379 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 
1443 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen.
4Ö Die VerfÅhrung zu einer SÅnde gegen das sechste Gebot des Dekalogs bei der Spendung oder bei Gelegenheit 
oder unter dem Vorwand der Beichte nach can. 1387 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1458 des Kodex 
der Kanones der orientalischen Kirchen.
5Ö Die direkte oder indirekte Verletzung des Beichtgeheimnisses nach can. 1388 Ä 1 des Kodex des kanonischen 
Rechts und can. 1456 Ä 1 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen.
Ä 2. Unbeschadet der Vorschrift von Ä 1, 5o ist der Kongregation fÅr die Glaubenslehre auch die schwerwiegende-
re Straftat vorbehalten, die darin besteht, die vom Beichtvater oder vom PÑnitenten in einer echten oder vorge-
tÇuschten sakramentalen Beichte gesagten Dinge mit irgendeinem technischen Hilfsmittel aufzunehmen oder in 
Åbler Absicht durch die sozialen Kommunikationsmittel zu verbreiten. Wer diese Straftat begeht, soll je nach 
Schwere des Verbrechens bestraft werden, im Fall eines Klerikers die Entlassung oder Absetzung nicht ausge-
schlossen.

Art. 5
Der Kongregation fÅr die Glaubenslehre ist auch die schwerwiegendere Straftat der versuchten Weihe einer Frau 
vorbehalten:
1Ö Unbeschadet der Vorschrift von can. 1378 des Kodex des kanonischen Rechts zieht sich jeder, der einer Frau 
die heilige Weihe zu spenden, wie auch die Frau, welche die heilige Weihe zu empfangen versucht, die dem A-
postolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu.
2Ö Ist aber derjenige, der einer Frau die heilige Weihe zu spenden, oder die Frau, welche die heilige Weihe zu 
empfangen versucht, ein dem Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen unterstehender ChristglÇubiger, dann 
ist diese Person, unbeschadet der Vorschrift von can. 1443 dieses Kodex, mit der groÉen Exkommunikation zu be-
strafen, deren Aufhebung ebenfalls dem Heiligen Stuhl vorbehalten ist.
3Ö Wenn der Schuldige ein Kleriker ist, kann er mit der Entlassung oder Absetzung bestraft werden.

Art. 6
Ä 1. Die der Kongregation fÅr die Glaubenslehre vorbehaltenen schwerwiegenderen Vergehen gegen die Sitten 
sind:
1Ö Die von einem Kleriker begangene Straftat gegen das sechste Gebot mit einem MinderjÇhrigen unter achtzehn 
Jahren; bezÅglich dieser Straftat wird dem MinderjÇhrigen eine Person gleichgestellt, deren Vernunftgebrauch ha-
bituell eingeschrÇnkt ist.
2Ö Der Erwerb, die Aufbewahrung und die Verbreitung pornographischer Bilder von MinderjÇhrigen unter vier-
zehn Jahren in jedweder Form und mit jedwedem Mittel durch einen Kleriker in Åbler Absicht.
Ä 2. Ein Kleriker, der die Straftaten nach Ä 1 begangen hat, soll je nach Schwere des Verbrechens bestraft werden, 
die Entlassung oder Absetzung nicht ausgeschlossen.

Art. 7
Ä 1. Unbeschadet des Rechts der Kongregation fÅr die Glaubenslehre, von der VerjÇhrung in einzelnen FÇllen zu 
derogieren, unterliegt die strafrechtliche Verfolgung der Straftaten, die der Kongregation fÅr die Glaubenslehre 
vorbehalten sind, einer VerjÇhrungsfrist von zwanzig Jahren.
Ä 2. Die VerjÇhrung lÇuft nach can. 1362 Ä 2 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1152 Ä 3 des Kodex der 
Kanones der orientalischen Kirchen. Bei der Straftat nach Art. 6 Ä 1, 1o dagegen beginnt die VerjÇhrung mit dem 
Tag zu laufen, an dem der MinderjÇhrige das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.

Zweiter Teil
Verfahrensrechtliche Normen
Titel I - Zusammensetzung und ZustÅndigkeit des Gerichts
Art. 8
Ä 1. Die Kongregation fÅr die Glaubenslehre ist das Oberste Apostolische Gericht fÅr die lateinische Kirche sowie 
fÅr die katholischen Ostkirchen zur Behandlung der in den vorausgehenden Artikeln dargelegten Straftaten.
Ä 2. Dieses Oberste Gericht behandelt auch die anderen Straftaten, die dem Angeklagten vom Kirchenanwalt vor-
geworfen werden, sofern dabei eine Verbindung in der Person oder Åber Komplizenschaft vorliegt.
Ä 3. Die Urteile dieses Obersten Gerichts, die innerhalb der Grenzen der eigenen ZustÇndigkeit getroffen werden, 
unterliegen nicht der Approbation durch den Papst.
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Art. 9
Ä 1. Die Richter dieses Obersten Gerichts sind von Rechts wegen die Mitglieder der Kongregation fÅr die Glau-
benslehre.
Ä 2. Der Versammlung der Mitglieder steht als Erster unter Gleichen der PrÇfekt der Kongregation vor. Bei Abwe-
senheit oder Verhinderung des PrÇfekten Åbt der SekretÇr der Kongregation dieses Amt aus.
Ä 3. Der PrÇfekt der Kongregation hat das Recht, auch andere Richter auf Dauer oder fÅr den Einzelfall zu ernen-
nen.

Art. 10
Die ernannten Richter mÅssen Priester reifen Alters sein, ein Doktorat in Kirchenrecht besitzen und sich durch gu-
te Sitten, vor allem durch Klugheit und juristische Erfahrung, auszeichnen; sie dÅrfen zugleich ein Amt als Richter 
oder Berater in einem anderen Dikasterium der RÑmischen Kurie ausÅben.

Art. 11
Zur Erhebung und Vertretung der Anklage wird ein Kirchenanwalt eingesetzt, der Priester sein, ein Doktorat in 
Kirchenrecht besitzen und sich durch gute Sitten, vor allem durch Klugheit und juristische Erfahrung, auszeichnen 
muss; er Åbt sein Amt in allen Stufen des Prozesses aus.

Art. 12
FÅr die Aufgaben des Notars und des Kanzlers werden Priester bestellt, seien es Mitarbeiter der Glaubenskongre-
gation oder Externe.

Art. 13
Als Anwalt und Prokurator fungiert ein Priester, der ein Doktorat in Kirchenrecht besitzt und vom Vorsitzenden 
des Richterkollegiums approbiert wird.

Art. 14
Auch bei den anderen Gerichten kÑnnen fÅr die in diesen Normen behandelten FÇlle nur Priester die Ümter des 
Richters, Kirchenanwalts, Notars und Anwalts gÅltig ausÅben.

Art. 15
Unbeschadet der Vorschrift von can. 1421 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1087 des Kodex der Ka-
nones der orientalischen Kirchen, steht es der Kongregation fÅr die Glaubenslehre frei, von den Anforderungen 
der Priesterweihe und des Doktorats in Kirchenrecht zu dispensieren.

Art. 16
Wann immer der Ordinarius oder Hierarch eine mindestens wahrscheinliche Nachricht Åber eine schwerwiegende-
re Straftat erhÇlt, muss er nach DurchfÅhrung einer Voruntersuchung die Kongregation fÅr die Glaubenslehre dar-
Åber informieren. Wenn die Kongregation den Fall nicht aufgrund besonderer UmstÇnde an sich zieht, beauftragt 
sie den Ordinarius oder den Hierarchen, weiter vorzugehen, unbeschadet des Rechts, gegebenenfalls gegen ein Ur-
teil erster Instanz an das Oberste Gericht der Kongregation zu appellieren.

Art. 17
Wenn ein Fall direkt der Kongregation vorgelegt wird und noch keine Voruntersuchung stattgefunden hat, kÑnnen 
die prozessvorbereitenden MaÉnahmen, die nach allgemeinem Recht dem Ordinarius oder dem Hierarchen zu-
kommen, von der Kongregation selbst durchgefÅhrt werden.

Art. 18

Die Kongregation fÅr die Glaubenslehre kann in den Verfahren, die ihr rechtmÇÉig zugeleitet worden sind, unbe-
schadet des Rechts auf Verteidigung Rechtsakte heilen, wenn von den untergeordneten Gerichten, die gemÇÉ Art. 
16 im Auftrag der Kongregation handeln, bloÉe Verfahrensregelungen verletzt worden sind.

Art. 19

Unbeschadet des Rechts des Ordinarius oder des Hierarchen, mit Beginn der Voruntersuchung MaÉnahmen nach 
can. 1722 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1473 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen zu 
ergreifen, besitzt dieselbe Vollmacht auch der turnusgemÇÉe Vorsitzende des Gerichts auf Antrag des Kirchenan-
walts unter den Bedingungen, die in den genannten Kanones festgeschrieben sind.

Art. 20
Das Oberste Gericht der Kongregation fÅr die Glaubenslehre behandelt in zweiter Instanz:
1Ö Die Verfahren, die von den untergeordneten Gerichten in erster Instanz behandelt worden sind.
2Ö Die Verfahren, die vom Obersten Apostolischen Gericht selbst in erster Instanz behandelt worden sind.

Titel II - Prozessordnung
Art. 21
Ä 1. Die der Kongregation fÅr die Glaubenslehre vorbehaltenen schwerwiegenderen Straftaten mÅssen in einem 
kanonischen Strafprozess untersucht werden.
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Ä 2. Es steht der Kongregation fÅr die Glaubenslehre jedoch frei:
1Ö In einzelnen FÇllen von Amts wegen oder auf Antrag des Ordinarius oder des Hierarchen zu entscheiden, ge-
mÇÉ can. 1720 des Kodex des kanonischen Rechts und can. 1486 des Kodex der Kanones der orientalischen Kir-
chen auf dem Weg eines auÉergerichtlichen Dekrets vorzugehen; unbefristete SÅhnestrafen kÑnnen jedoch nur im 
Auftrag der Kongregation fÅr die Glaubenslehre verhÇngt werden.
2Ö Sehr schwerwiegende FÇlle, bei denen die begangene Straftat offenkundig ist und dem Angeklagten die MÑg-
lichkeit zur Verteidigung gegeben worden war, direkt dem Papst zur Entscheidung Åber die Entlassung aus dem 
Klerikerstand oder Åber die Absetzung zusammen mit der Dispens von der ZÑlibatsverpflichtung vorzulegen.

Art. 22
FÅr die Behandlung einer Sache hat der PrÇfekt ein Richtergremium von drei oder fÅnf Richtern zu bestellen.

Art. 23
Wenn der Kirchenanwalt in einem Berufungsverfahren eine signifikant verÇnderte Anklage vorlegt, kann das O-
berste Gericht als erste Instanz diese zulassen und darÅber urteilen.

Art. 24
Ä 1. In den Verfahren Åber Straftaten nach Art. 4 Ä 1 kann das Gericht den Namen des AnklÇgers weder dem An-
geklagten noch seinem Anwalt mitteilen, es sei denn, der AnklÇger hat ausdrÅcklich zugestimmt.
Ä 2. Das Gericht muss dabei mit besonderer Aufmerksamkeit die GlaubwÅrdigkeit des AnklÇgers beurteilen.
Ä 3. Immer ist jedoch darauf zu achten, dass jedwede Gefahr einer Verletzung des Beichtgeheimnisses absolut 
vermieden wird.

Art. 25
Wenn ein Zwischenverfahren auftritt, hat das Richterkollegium die Sache sehr rasch per Dekret zu entscheiden.

Art. 26
Ä 1. Unbeschadet des Rechts, an das Oberste Gericht zu appellieren, mÅssen die gesamten Akten des Verfahrens, 
wenn die Sache bei einem anderen Gericht wie auch immer entschieden worden ist, von Amts wegen umgehend 
an die Kongregation fÅr die Glaubenslehre Åbersandt werden.
Ä 2. Die Frist, innerhalb derer der Kirchenanwalt der Kongregation das Urteil anfechten kann, beginnt mit dem 
Tag zu laufen, an dem das Urteil erster Instanz dem Kirchenanwalt mitgeteilt worden ist.

Art. 27

Gegen Verwaltungsakte fÅr EinzelfÇlle, welche die Kongregation fÅr die Glaubenslehre in den Verfahren Åber ihr 
vorbehaltene Straftaten erlassen oder approbiert hat, kann innerhalb der ausschlieÉlichen Nutzfrist von sechzig 
Tagen eine Verwaltungsbeschwerde an die Ordentliche Versammlung des Dikasteriums (Feria IV) eingelegt wer-
den, die Åber deren BegrÅndung und RechtmÇÉigkeit entscheidet. Es besteht keine MÑglichkeit eines weiteren 
Rekurses gemÇÉ Art. 123 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus.

Art. 28
Eine Entscheidung ist rechtskrÇftig:
1Ö Wenn ein Urteil in zweiter Instanz ergangen ist.
2Ö Wenn gegen ein Urteil nicht innerhalb eines Monats Berufung eingelegt worden ist.
3Ö Wenn der Berufungsantrag bei einem Berufungsverfahren verfallen ist oder darauf verzichtet wurde.
4Ö Wenn ein Urteil nach Vorschrift von Art. 20 gefÇllt worden ist.

Art. 29
Ä 1. Die Verfahrungskosten werden so beglichen, wie das Urteil es festsetzt.
Ä 2. Wenn der Beschuldigte die Kosten nicht tragen kann, sind sie vom Ordinarius oder vom Hierarchen des Ver-
fahrens zu begleichen.

Art. 30
Ä 1. Die genannten Verfahren unterliegen dem pÅpstlichen Amtsgeheimnis.
Ä 2. Wer immer das Amtsgeheimnis verletzt oder, sei es aus List oder aus schwerer FahrlÇssigkeit, dem Angeklag-
ten oder den Zeugen einen anderen Schaden zufÅgt, ist auf Antrag des GeschÇdigten oder auch von Amts wegen 
vom hÑheren Gericht mit angemessenen Strafen zu belegen.

Art. 31
In diesen Verfahren mÅssen neben den Vorschriften der vorliegenden Normen, die fÅr alle Gerichte der lateini-
schen Kirche und der katholischen Ostkirchen gelten, auch die Kanones Åber die Straftaten, die Strafen und den 
Strafprozess des einen wie auch des anderen Kodex angewandt werden.


